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(57) Hauptanspruch: Manschette zum Behandeln von Öde-
men mit ersten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe
im Bereich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Entstau-
en von Körpergewebe im Bereich des Schrittes und mit wei-
teren Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im Bereich
der Beine, insbesondere im Bereich der Oberschenkel, bei
welcher die vorgenannten Entstauungsmittel dazu geeignet
sind, zumindest temporär eine Druckbelastung auf das zu
behandelnde Körpergewebe auszuüben, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entstauungsmittel von Körpergewebe im
Bereich der Beine eine Vorderfußentlastung aufweisen, die
eine Manschettenerweiterung im Vorderfußbereich aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Manschette zum
Behandeln von Ödemen mit ersten Mitteln zum Ent-
stauen von Körpergewebe im Bereich der Hüfte, mit
zusätzlichen Mitteln zum Entstauen von Körpergewe-
be im Bereich des Schrittes und mit weiteren Mitteln
zum Entstauen von Körpergewebe im Bereich der
Beine, insbesondere im Bereich der Oberschenkel,
bei welcher die vorgenannten Entstauungsmittel da-
zu geeignet sind, zumindest temporär eine Druckbe-
lastung auf das zu behandelnde Körpergewebe aus-
zuüben. Ebenso betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Behandeln von Ödemen, bei welchem sukzessi-
ve Beine und Hüfte, einschließlich des Schrittes einer
Person, entstaut werden.

[0002] Manschetten zum Behandeln von Ödemen
sind aus dem Stand der Technik in vielfältiger Wei-
se bekannt. Derartige Manschetten bestehen in der
Regel aus mehreren miteinander zusammenwirken-
den Kammersystemen und unterstützten die appara-
tive intermittierende Kompression bei heutigen Stan-
dardtherapien venöser und lymphatischer Erkrankun-
gen. Die Behandlungsmanschetten ermöglichen ei-
ne wirksame und schonende Entstauung vorhan-
dener Ödeme, wie beispielsweise primäre und se-
kundäre Lymphödeme und insbesondere auch Lipö-
deme oder diverse Mischformen. Je nach medizi-
nischer Notwendigkeit werden zur Entstauung un-
terschiedliche Arten von Behandlungsmanschetten
eingesetzt. Demzufolge existieren bereits eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Behandlungsmanschetten,
wie etwa Armmanschetten zur Gewebekompressi-
on im Bereich eines Armes, Schulterkappen zur Ge-
webekompression des Gewebes im Schulterbereich,
Hüftmanschetten zur Gewebekompression im Hüft-
bereich. Hierbei haben zum Beispiel die Hüftman-
schetten Druckkammern im Bereich der Hüfte eines
Patienten und gegebenenfalls im Leistenbereich an
den Oberschenkeln eines Patienten, jedoch weisen
derartige Hüftmanschetten keine Druckkammern im
Bereich des Schrittes eines Patienten auf. Darüber
hinaus gibt es Hosenmanschetten zur Gewebekom-
pression im Bereich der unteren Extremitäten aus-
gehend von den Füßen zu der Hüfte eines Patien-
ten. Diese weisen andererseits derartige Druckkam-
mern im Schrittbereich auf, wobei die Hosenman-
schetten jedoch derart konstruiert sind, dass sie bis
weit über die Füße reichen und somit ein Teil der
Druckkammern auch einen Druck auf die Füße eines
Patienten ausüben. Insbesondere werden derartige
Hosenmanschetten auch eingesetzt, wenn es sich
um eine Behandlung des gesamten Oberschenkels
und/oder Unterschenkels handelt. Durch die bereits
bekannten Hosenmanschetten werden gute Ergeb-
nisse in der Therapie von Ödemen in dem Bereich
der unteren Extremitäten eines Patienten erzielt.

[0003] Beispielsweise ist aus der europäischen
Druckschrift EP 1 219 279 A2 eine Hosenmanschette
bekannt, mit welcher Oberschenkel und Unterschen-
kel eines Patienten einer Kompression unterzogen
werden können. In dem Versuch eine Überstreckung
bei der Entstauung der Beine weitestgehend zu ver-
meiden, weisen die Beinbereiche an ihren unteren
Enden, also in den Fußbereichen der Manschette,
quer verlaufende Reißverschlüsse auf, mit welchen
angeblich ein Abknicken der Hosenmanschette am
unteren Ende der Beinbereiche ermöglicht und so-
mit die Bewegungsfreiheit im Bereich der Füße va-
riiert werden kann. Hierdurch ergibt sich ebenfalls
die Möglichkeit, Ödeme bis in die. Fußregion hinein
zu behandeln. Bei dieser Hosenmanschette werden
nach und nach einzelne Druckkammern angesteu-
ert, so dass eine Entstauung vorzugsweise ausge-
hend von den Füßen über die Unterschenkel und an-
schließend über die Oberschenkel bis in die Hüfte
einschließlich des Schrittes stattfindet.

[0004] Die Aufgabe vorliegender Erfindung besteht
nunmehr darin, gattungsgemäße Behandlungsman-
schetten derart weiterzuentwickeln, dass eine Ent-
stauung eines zu behandelnden Gewebes, insbeson-
dere im Bereich der Oberschenkel, weiter verbessert
und gleichzeitig die Therapie mit einer Behandlungs-
manschette für einen Patienten so angenehm wie
möglich durchgeführt wird.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird von einer
Manschette zum Behandeln von Ödemen mit ers-
ten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im Be-
reich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Entstau-
en von Körpergewebe im Bereich des Schrittes und
mit weiteren Mitteln zum Entstauen von Körpergewe-
be im Bereich der Beine, insbesondere im Bereich
der Oberschenkel, gelöst, bei welcher die vorgenann-
ten Entstauungsmittel dazu geeignet sind, zumindest
temporär eine Druckbelastung auf das zu behandeln-
de Körpergewebe auszuüben, und die Entstauungs-
mittel von Körpergewebe im Bereich der Beine eine
Vorderfußentlastung aufweisen.

[0006] Des Weiteren wird kumulativ bzw. alternativ
eine Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
einem Hüftbereich, in welchem erste Druck aufbau-
ende Mittel angeordnet sind, und Beinbereichen, in
welchen weitere Druck aufbauende Mittel angeord-
net sind, vorgeschlagen, bei welcher die Beinberei-
che zumindest einen mit Druck aufbauenden Mit-
tel versehenden Oberschenkelbereich aufweisen und
die Behandlungsmanschette sowohl an einer ersten
Hüftbereichsseite an einer Hauptöffnung des Hüft-
bereiches als auch an einer der Hüftbereichsseite
gegenüberliegenden Oberschenkelbereichsseite en-
det und die Behandlungsmanschette einen Schrittbe-
reich aufweist, in welchem zusätzliche Druck aufbau-
ende Mittel angeordnet sind.
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[0007] Die vorliegende Behandlungsmanschette
eignet sich durch ihren erfindungsgemäßen Aufbau
besonders gut dazu, ein Gewebe im Bereich der
Beine, insbesondere ein Gewebe im Bereich eines
Oberschenkels, zu entstauen. Die bei der Behand-
lung mit der vorliegenden Behandlungsmanschette
besonders guten Therapieergebnisse sind insbeson-
dere darauf zurückzuführen, dass bei der Anwen-
dung neben den Beinen und der Hüfte einer Per-
son auch der Schrittbereich mittels der druckauf-
bauenden Mittel entstaut wird. Mit der vorliegenden
Behandlungsmanschette gelingt es besonders groß-
flächig und intensiv eine abnormale Flüssigkeitsan-
sammlung aus einem Gewebe wie beispielsweise
Adern, Venen, Lymphe usw., großflächig aus den zu
behandelnden Regionen, einschließlich des Schritt-
bereiches einer Person, zu verdrängen. Insbesonde-
re auf Grund der Tatsache, dass die vorliegende Be-
handlungsmanschette zusätzliche druckaufbauende
Mittel im Bereich des Schrittes aufweist, sammelt sich
im Bereich des Schrittes vorteilhafter Weise keine
aus anderen Bereichen verdrängte Flüssigkeit. Somit
besteht auch nicht die Gefahr, dass unmittelbar nach
dem Beenden der Behandlung aus dem Gewebebe-
reich des Schrittes Flüssigkeit in die Adern, Venen
oder Lymphe der zuvor behandelten Bereiche zu-
rückfließt und eine Diffusion von Flüssigkeit aus den
an den Adern, Venen oder Lymphen angrenzenden
Gewebe in gerade diese Adern, Venen oder Lym-
phen erschwert oder verhindert ist. Somit ist die Ge-
fahr stark verringert bzw. idealer Weise nahezu voll-
ständig ausgeschlossen, dass eine zuvor verdrängte
Flüssigkeit zu schnell bzw. frühzeitig in die entstauten
Bereiche zurückfließt.

[0008] Die Verwendung der vorliegenden Behand-
lungsmanschette ist darüber hinaus während der Be-
handlung sehr vorteilhaft, da die Füße während der
Behandlung in einer zwangsfreien und entspannten
natürlichen Haltung gehalten werden, so dass eine
Zwangslage etwa in Form einer Überstreckung des
Vorderfußes und einer Stauchung der Wadenmus-
kulatur vermieden wird, so dass während der Be-
handlung keine künstlichen Staupunkte eines zu be-
handelnden Bereiches aufgrund einer Überstreckung
des Vorderfußes zustande kommen. Es versteht sich,
dass dies das Erreichen eines optimalen Therapieer-
gebnisses vorteilhaft fördert.

[0009] Bei herkömmlichen Behandlungsmanschet-
ten, die lediglich den Hüftbereich und den Ober-
schenkelbereich entstauen, findet eine Entstauung
des Gewebes im Schrittbereich im Wesentlichen
nicht statt, sodass sich eine aus entstauten Körper-
bereichen verdrängte Flüssigkeit bevorzugt in diesen
Schrittbereich zurückfließt und die Flüssigkeit nach
Beendigung der Behandlung in das zuvor entstaute
Gewebe unvorteilhaft schnell bzw. vorzeitig zurück-
gelangt. Das Ergebnis der Entstauungsbehandlung
ist deshalb in einem solchen Fall nicht optimal. Da-

durch, dass die vorliegende Behandlungsmanschette
jedoch neben Bereichen des Oberschenkels und Be-
reichen der Hüfte auch den Schrittbereich entstaut,
werden die bisher erzielten Therapieergebnisse wei-
ter verbessert.

[0010] Insbesondere ist der Fuß während einer Be-
handlung mit der vorliegenden Behandlungsman-
schette im Bereich des Vorderfußes, also des Span-
nes, entlastet bzw. nicht durch den Druck einer
Druckkammer der Behandlungsmanschette belastet.
Trotzdem ist es auf Grund der vorliegenden Behand-
lungsmanschette möglich, insbesondere einen Ober-
schenkel und gegebenenfalls einen Unterschenkel
eines Patienten besonderes effektiv und gründlich
zu entstauen, so dass vorteilhafter Weise eine The-
rapie schneller zum Erfolg geführt wird. Auch kann,
falls erforderlich, die Manschette wesentlich länger
als herkömmliche Behandlungsmanschetten ange-
wendet werden, da während der Anwendung der er-
findungsgemäßen Behandlungsmanschette die Fü-
ße des Patienten nicht mehr zwangsweise in eine
Stellung „gedrückt” werden, die mit den Beinlängser-
streckungen im Wesentlichen in einer Flucht verläuft.
Darüber hinaus wird auch eine frühzeitige Unterbre-
chung einer Behandlung vermieden, da die Gefahr
verringert ist, dass die Behandlungsmanschette wäh-
rend der Behandlung immer wieder entspannt wer-
den muss, um die Füße zumindest kurzzeitig aus ei-
ner Zwangslage in ihre natürliche entspannte Lage
zurückzuführen. Durch die erfindungsgemäße Vor-
derfußentlastung wird somit ein Druck, insbesonde-
re auf den vorderen Bereich der Füße, also auf den
Bereich des Fußspannes, und dadurch auch eine oft-
mals schmerzhafte überstreckte Zwangsstellung des
Fußes und damit meistens einhergehende Waden-
krämpfe vermieden.

[0011] Zwar existieren zum Erststauen der Ober-
und Unterschenkel sogenannte Beinmanschetten,
die mit einem idealerweise vorgeformten abknicken-
den Fußbereich versehen sind. Jedoch reicht bei die-
sen die Entstauung der Beine nicht bis über die Ober-
schenkel hinaus, da die Beinmanschetten lediglich
von den Füßen bis zu den Oberschenkeln reichen.
Somit findet die Entstauung nur bis zum Bereich der
Oberschenkel und damit bis unterhalb der Hüfte des
Patienten statt. Wird die zuvor aufgebaute Kompres-
sion wieder abgebaut, führt dies dazu, dass eine zu-
vor aus den Beinen in das Hüftgewebe verdrängte
Flüssigkeit unmittelbar nach dem Abbau der Kom-
pression aus dem Hüftgewebe sehr schnell wieder in
die entstauten Gewebebereiche der Beine, insbeson-
dere der Oberschenkel, zurückdrängt. Es versteht
sich, dass hierdurch die Behandlungswirkung bzw.
der Therapieerfolg wesentlich verschlechtert wird.

[0012] Ein derart „schnelles” und frühzeitiges Zu-
rückfließen der zuvor verdrängten Flüssigkeit, wenn
auch gegebenenfalls nur teilweise, wird durch die
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vorliegende Behandlungsmanschette vermieden, da
diese bis in den Hüftbereich reicht und wirkt. Deshalb
eignet sich die erfindungsgemäße Behandlungsman-
schette insbesondere dazu, unterschiedliche Gewe-
bebereiche hinsichtlich Ödeme, insbesondere Lipö-
deme, von den Füßen eines Patienten sukzessive
bis zu den Hüften zu entstauen. Vorteilhafter Wei-
se kommt es bei der erfindungsgemäßen Manschette
nicht zu einer Überstreckung der Fußvorderseite des
Patienten, wie es bisher bei derartigen Behandlungs-
manschetten, wie etwa einer Hosenmanschette, bei
einer Entstauung der unteren Extremitäten ausge-
hend vom Fuß bis zu der Hüfte der Fall ist. Eine der-
artige Überstreckung führt unter anderem auch zu ei-
ner Stauchung der Wadenmuskulatur, was häufig zu
einer Stauung von Flüssigkeit im Bereich der Wade
bzw. des Unterschenkels führt.

[0013] Besonders vorteilhaft ist es, dass es mittels
der vorliegenden Behandlungsmanschette des Wei-
teren möglich ist, auch während der Behandlung den
Fuß bzw. die Füße eines Patienten in einer entspann-
ten Lage zu halten, sodass die Therapie von Öde-
men im Bein- und Hüftbereich wesentlich angeneh-
mer und effektiver durchgeführt werden kann. Zu-
vor musste oftmals eine derartige Therapie abgebro-
chen bzw. unterbrochen werden, da Patienten über
starke Schmerzen aufgrund einer Überstreckung des
Fußvorderbereiches klagten, sodass eine vollständi-
ge Entstauung der Beine bzw. der Hüfte nicht unzu-
reichend oder nur sehr zeitaufwändig möglich war.

[0014] Der Begriff „Manschette” beschreibt im Sin-
ne der Erfindung Behandlungsmanschetten mit de-
nen ein im Wesentlich krankhaftes mit einer Flüssig-
keit übermäßig angereichertes Gewebe eines Patien-
ten entstaut wird. Hierzu eignen sich nahezu alle Ein-
richtungen, die es ermöglichen, Körperteile bzw. Kör-
perbereiche eines Patienten mit einem Druck zu be-
aufschlagen, der ausreichend stark und derart gerich-
tet ist, dass eine krankhaft angestaute Flüssigkeit aus
einem Gewebe verdrängt werden kann. Hierzu wei-
sen die Manschetten beispielsweise entsprechende
Druckkammern auf, die vorzugsweise jeweils für sich
mit einem Medium gefüllt werden, sodass hierbei eine
ein Körperteil bzw. ein Körperbereich umschließende
Manschette sukzessive einen Druck auf dieses Kör-
perteil bzw. diesen Körperbereich ausübt.

[0015] Der Begriff „Vorderfußentlastung” beschreibt
hierbei Mittel, die eine Entlastung des Spannes eines
Fußes ermöglichen, so dass der Fuß bei einem thera-
piebedingten Druckaufbau der vorliegenden Behand-
lungsmanschette trotzdem in einer entspannten Lage
gehalten werden kann und eine sukzessive Entstau-
ung, ausgehend vom Fuß des Patienten bis zu der
Hüfte des Patienten, stattfindet.

[0016] Eine besonders bevorzugte Ausführungsva-
riante sieht vor, dass die Vorderfußentlastung eine

Manschettenerweiterung im Vorderfußbereich auf-
weist. Somit erfolgt der wesentliche Druckaufbau der
Behandlungsmanschette beispielsweise erst ober-
halb des unteren Sprunggelenkes eines Patienten,
wobei der Druckaufbau schrittweise von dem Sprung-
gelenkbereich über den Wadenbereich zum Kniebe-
reich hin und weiter über den Oberschenkelbereich
bis in den Leistenbereich und insbesondere auch
bis in den Schrittbereich sowie ebenfalls bis in den
Hüftbereich erfolgt. Hierzu ist die Behandlungsman-
schette derart konstruiert, dass während der Thera-
pie auf den Fuß eines Patienten entweder gar kein
Druck oder ein Druck nur derart gering ausgeübt
wird, dass eine entspannte natürliche Haltung des
Fußes eingehalten und der Fuß nicht wie bisher üb-
lich in eine „überstreckte” gezwungene Fußhaltung
„gedrückt” wird.

[0017] Eine derartige Manschettenerweiterung ist
besonders vorteilhaft erzielt, wenn die Behandlungs-
manschette, insbesondere während der eigentli-
chen Behandlungsanwendung, vorzugsweise ober-
halb des Fußsprunggelenkes des Patienten endet.
Zwar wird hierbei ein Fuß eines Patienten nicht un-
mittelbar mit in die Behandlung einbezogen, jedoch
kann der Fuß hierbei ebenfalls während der Behand-
lung weitestgehend frei bewegt werden, sodass der
Patient die Möglichkeit erhält, den Fuß in einer ent-
spannten Lage zu halten.

[0018] Dementsprechend wird vorgeschlagen, dass
die Behandlungsmanschette einen mit Druck auf-
bauenden Mittel versehenden Unterschenkelbereich
umfasst, wobei dann die Behandlungsmanschette
an einer der Hüftbereichsseite gegenüberliegenden
Unterschenkelbereichsseite endet, sodass beim An-
wenden der erweiterten Behandlungsmanschette ein
Fuß einer Person in einer zwangsfreien entspannten
Lage gehalten werden kann. Hierdurch kommt es zu
einer weiteren Verbesserung der bisherigen Thera-
pieergebnisse, insbesondere wenn sich Ödeme bis
in den Bereich eines Unterschenkels erstrecken. So-
mit wird nunmehr eine Entstauung der Unterschen-
kel, der Oberschenkel, der Leiste, des Schrittes und
der Hüfte vorgenommen, ohne dass hierbei wie bei
bisher bekannten Behandlungsmanschetten die Fü-
ße derart miterfasst werden, dass die Füße aufgrund
des Druckaufbaus innerhalb der Manschette zwangs-
weise in eine gestreckte Haltung gedrückt werden,
bei welcher der Fußvorderbereich bzw. der Spann
des Fußes im ungünstigsten Fall schmerzhaft über-
streckt ist. In der vorliegenden Ausführungsvarianten
liegt die neue Behandlungsmanschette nicht in Form
einer Hüft- oder Hosenmanschette vor, sondern eher
in Form einer Radlerhosenmanschette oder in Form
einer 3/4 Hosenmanschette, sodass im Wesentlichen
die Unter- und Oberschenkelbereiche einschließlich
des Schrittbereiches und der Hüfte therapiert werden,
ohne die Füße in eine Zwangslage zu drücken.
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[0019] Eine alternative und nicht weniger vorteilhaf-
te Ausführungsvariante sieht vor, dass für die Vorder-
fußerweiterung ein anatomisch ausgeformter Fußbe-
reich bzw. eine Stiefelmanschette vorgesehen ist. Es
hat sich gezeigt, dass es hinsichtlich bestimmter An-
wendungsfälle vorteilhaft ist, wenn eine Entstauung
bereits den Fuß eines Patienten mit einbezieht bzw.
von den Füßen eines Patienten ausgeht, sodass der
Druckaufbau sukzessive von dem Fuß über dem Un-
terschenkel weiter in den Oberschenkel und über den
Leistenbereich in den Schrittbereich und letztendlich
in den Hüftbereich eines Patienten erfolgt und hierbei
der Fuß bzw. die Füße trotzdem in einer entspannten
zwangsfreien Lage gehalten wird bzw. werden. So-
mit können mit vorliegender Behandlungsmanschet-
te unterschiedliche Gewebebereiche eines Patienten
von den Zehenspitzen ausgehend bis in den Unter-
leib hinein durch einen sukzessiven Druckaufbau in-
nerhalb der Manschette entstaut werden, ohne dass
zum einen Zwischenbereiche ausgelassen werden
oder zum anderen ein Fuß des Patienten überstreckt
wird.

[0020] Während bei gattungsgemäßen Hosenman-
schetten, wie beispielhaft in der Druckschrift
EP 1 219 279 A2 beschrieben, bei der Entstau-
ung der unteren Extremitäten eines Patienten ein
Fuß durch das Ausweiten von einzelnen Druckkam-
mern zwangsweise in eine mehr oder weniger ge-
streckte und damit auch angespannte Fußstellung
gedrückt wird, kann der Fuß bei der Behandlung
mit vorliegender Behandlungsmanschette in einer
entspannten natürlichen Fußstellung gehalten wer-
den. Hierdurch werden die bisherigen Behandlungs-
möglichkeiten bzw. Behandlungsverfahren vorteilhaft
ergänzt, so dass besserer Behandlungsergebnisse
bzw. Therapieziele schneller erreicht werden.

[0021] Vorteilhaft ist es, wenn die Behandlungsman-
schette einen mit Druck aufbauenden Mittel versehe-
nen, anatomisch ausgeformten Fußbereich umfasst.
Insbesondere, wenn eine Entstauung zusätzlich in
den Füßen eines Patienten erfolgen oder wenn die
Gefahr verringert werden soll, dass Flüssigkeit bei-
spielsweise aus dem entstauten Unterschenkelbe-
reich ungewollt in die Füße gelangt, ist es vorteilhaft,
wenn die Behandlungsmanschette zusätzlich einen
Fußbereich aufweist. Beispielsweise kann an dem
Unterschenkelbereich der vorliegenden Manschette
eine Stiefel- bzw. eine Fußmanschette angeordnet
werden, sodass eine Entstauungstherapie im We-
sentlichen von den Fußspitzen bis zum Unterleib des
Patienten erfolgt.

[0022] Die Aufgabe der Erfindung wird auch von ei-
nem Verfahren zum Behandeln von Ödemen gelöst,
bei welchem sukzessive Beine und die Hüfte einer
Person, einschließlich des Schrittes, entstaut werden
und die Füße der Person während des Entstauens in

einer zwangsfreien entspannten Lage gehalten wer-
den.

[0023] In diesem Zusammenhang hat es sich als
vorteilhaft erwiesen, wenn der Oberschenkelbereich
der Behandlungsmanschette und ein Unterschenkel-
bereich der Behandlungsmanschette bzw. ein Fuß-
bereich der Behandlungsmanschette untereinander
sowie an dem Hüftbereich der Behandlungsman-
schette fest aber lösbar anordenbar sind. Zum ei-
nen wird hierdurch eine vielseitig und hochflexi-
ble Behandlungsmanschette geschaffen. Zum ande-
ren werden herkömmliche Behandlungsmanschetten
wesentlich verbessert. Somit können insbesondere
die unteren Extremitäten eines Patienten optimier-
ter und zielgerichteter entstaut werden als bisher. An
dieser Stelle sei angemerkt, dass die Merkmale hin-
sichtlich der fest aber lösbar miteinander verbindba-
ren unterschiedlichen Bereiche auch ohne die übri-
gen Merkmale der vorliegenden Erfindung vorteilhaft
sind, da eine Behandlungsmanschette durch diese
wesentlich verbessert wird.

[0024] Um zum einen die unterschiedlichen Man-
schettenbereiche der Behandlungsmanschette fest,
aber lösbar, miteinander zu verbinden und zum
anderen beispielsweise Einstiegsöffnungen der Be-
handlungsmanschette zu verschließen, ist es vorteil-
haft, wenn die Behandlungsmanschette oder Berei-
che davon Verbindungsmittel und/oder Verschluss-
mittel aufweisen, worüber Teile oder Bereiche der Be-
handlungsmanschette lösbar miteinander verbunden
sind. Sowohl die Verbindungsmittel als auch die Ver-
schlussmittel der Behandlungsmanschette sind vor-
teilhaft, da mit diesen die Benutzung der Behand-
lungsmanschette für einen Patienten wesentlich er-
leichtert wird. Insbesondere dienen die Verschluss-
mittel dazu, Teile der Behandlungsmanschette oder
Bereiche der Behandlungsmanschette zu öffnen, so
dass ein Einstieg in die Behandlungsmanschette
oder ein Ausstieg aus der Behandlungsmanschette
für einen Patienten besonders einfach ist.

[0025] Naturgemäß weist die Behandlungsman-
schette eine Vorder- und eine Rückseite auf, wo-
bei es vorteilhaft ist, wenn an der Vorderseite Ver-
schlussmittel angeordnet sind. Es versteht sich, dass
die Verschlussmittel an vielfältigen Positionen an der
vorliegenden Behandlungsmanschette, insbesonde-
re auch an der Rückseite und/oder an einem seit-
lichen Bereich zwischen der Vorderseite und der
Rückseite, angeordnet sein können. Auch ist es mög-
lich, dass die Verschlussmittel in ihren Verläufen von
der Unterkante der Behandlungsmanschette zu der
Oberkante der Behandlungsmanschette in wechseln-
den Bereichen der Behandlungsmanschette ange-
ordnet sind. Beispielsweise können derartige Befes-
tigungsmittel im Fußbereich der Behandlungsman-
schette in deren Seitenbereich angeordnet und im
weiteren Verlauf im Beinbereich bzw. im Hüftbereich
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an der Vorderseite der Behandlungsmanschette an-
geordnet sein.

[0026] Insbesondere an einer Stiefel- oder Fußm-
anschette bzw. im Bereich der Füße in Seitenberei-
chen angeordnete Verschlussmittel haben den Vor-
teil, dass baulich besonders einfach an der Vorder-
seite der Stiefel- oder Fußmanschette Druck aufbau-
ende Mittel vorgesehen werden können. Die im Zu-
sammenhang mit der Stiefel- oder Fußmanschette
beschriebenen insbesondere im Seitenbereich ange-
ordnete Verschlussmittel sind auch ohne die übrigen
Merkmale vorliegender Erfindung vorteilhaft.

[0027] Diese Verschlussmittel sind jedoch an der
Vorderseite für Bedienpersonal, aber auch für einen
Patienten, besonders gut erreichbar, so dass die Ver-
wendung der vorliegenden Behandlungsmanschette
wesentlich einfacher gestaltet ist und die Behand-
lungsmanschette wesentlich bequemer zu handha-
ben ist. Das Anordnen der Verschlussmittel an der
Vorderseite der Behandlungsmanschette und alle in
diesem Zusammenhang stehenden Merkmale sind
auch ohne die übrigen Merkmale der Erfindung vor-
teilhaft, da hierdurch die Verwendung bzw. die Be-
nutzung der Behandlungsmanschette wesentlich ver-
bessert ist. Dieses gilt insbesondere für Hosenman-
schetten mit oder ohne ausgearbeitetem Fußbereich.

[0028] Um die Verwendung der vorliegenden Be-
handlungsmanschette nochmals wesentlich zu ver-
einfachen, sieht eine Ausführungsvariante vor, dass
die Behandlungsmanschette eine erste Hälfte und ei-
ne zweite Hälfte aufweist, welche derart durch Hal-
temittel miteinander verbunden sind, dass die Be-
handlungsmanschettenhälften vollständig voneinan-
der trennbar sind. Vorzugsweise sind die beiden
Hälften im Schrittbereich der Behandlungsmanschet-
te durch die Haltemittel miteinander verbunden, so
dass beispielsweise die erste Hälfte im Wesentli-
chen die linke Beinbereichshälfte und die zweite
Hälfte im Wesentlichen die rechte Beinbereichshälf-
te der Behandlungsmanschette bilden. Damit die Be-
handlungsmanschette bzw. die beiden Behandlungs-
manschettenhälften vollständig voneinander getrennt
werden können, verlaufen die Haltemittel vorteilhaf-
ter Weise von der Oberkante der Vorderseite über
den Schrittbereich der Behandlungsmanschette bis
zu der Oberkante der Rückseite der Behandlungs-
manschette, so dass bei gelösten Haltemitteln die
erste Hälfte von der zweiten Hälfte oder umgekehrt
komplett gelöst ist. Die Möglichkeit die Behandlungs-
manschette in zwei Hälften, insbesondere in eine lin-
ke Behandlungsmanschettenhälfte und in eine rech-
te Behandlungsmanschettenhälfte zu trennen, wirkt
sich nicht nur vorteilhaft auf die Verwendung während
der Behandlung aus, sondern erleichtert darüber hin-
aus auch das Reinigen im Bereich der Innenseite der
Behandlungsmanschette. Es versteht sich, dass die
Behandlungsmanschette je nach Ausführungsvarian-

te auch im Schrittbereich vernäht sein kann. Durch
diese sehr innige Verbindung können insbesondere
sehr hohe Behandlungsdrücke von der Behandlungs-
manschette aufgenommen werden.

[0029] Die Vorzüge von Entlastungsmitteln im Be-
reich des Vorderfußes wurden eingangs bereits er-
läutert. Neben einer derartigen Vorderfußentlastung
ist es darüber hinaus ebenfalls vorteilhaft, wenn
die Behandlungsmanschette im oberen Bereich ih-
rer Vorderseite Druckentlastungsmittel aufweist. Der-
artige Druckentlastungsmittel sind insbesondere im
Bereich des oberen Behandlungsmanschettenendes
vorteilhaft, da es durch derart angeordnete Druck-
entlastungsmittel möglich ist, wähnend der Behand-
lung einen Druck auf den Bauch oder die Brust ei-
nes Patienten zumindest kurzzeitig zu verringern, so
dass die Behandlung, insbesondere mit einer sehr
hoch gezogenen Behandlungsmanschette, für einen
Patienten wesentlich angenehmer durchgeführt wer-
den kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf sol-
che Behandlungsmanschetten, bei denen die druck-
aufbauenden Mittel bis in den Brustbereich, also bis
in einen Bereich unmittelbar unter den Achseln ei-
nes Patienten, reichen. Durch die Druckentlastungs-
mittel bei derartigen Behandlungsmanschetten kön-
nen Beklemmungsgefühle oder Atemnotgefühle auf-
grund des hohen Drucks auf die Brust eines Pati-
enten während der Behandlung gut gelindert bzw.
weitestgehend vermieden werden. Derartige Druck-
entlastungsmittel sind baulich besonders einfach an
der Behandlungsmanschette durch die vorstehend
beschriebenen Haltemittel realisiert, wenn deren Öff-
nungsbereich am oberen Ende der Behandlungs-
manschettenvorderseite beginnt und derartige Halte-
mittel auch während der Behandlung zu öffnen sind.
Die Druckentlastungsmittel können darüber hinaus
auch an der Rückseite und in einem seitlichen Be-
reich der Behandlungsmanschette zwischen der Vor-
derseite und der Rückseite angeordnet sein, sie sind
jedoch an der Vorderseite sehr gut und bequem auch
für den Patienten selbst, insbesondere auch bei Man-
schetten, die in den Brustbereich reichen, erreichbar.

[0030] Eine weitere Ausführungsvariante der Be-
handlungsmanschette sieht vor, dass die Behand-
lungsmanschette eine Erweiterungsmanschette um-
fasst. Eine derartige Erweiterungsmanschette ist im-
mer dann vorteilhaft, wenn besonders volumenin-
tensive Körperbereiche, beispielsweise von schwer-
gewichtigen Personen, zu entstauen sind, da oft-
mals derart volumenintensive Körperbereiche in ei-
ner durchschnittlich konfektionierten Behandlungs-
manschette nicht aufgenommen werden können. In
solchen Fällen wird die Erweiterungsmanschette vor-
zugsweise an zuvor gelösten Verschlussmitteln der
Behandlungsmanschette angeordnet.

[0031] Hierzu ist es vorteilhaft, wenn die Erweite-
rungsmanschette Befestigungsmittel aufweist, die an
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Verschlussmittel der Behandlungsmanschette fest,
aber lösbar, anordenbar sind. Hierbei werden Ver-
schlussmittel, die beispielsweise an der Vorderseite
der Behandlungsmanschette angeordnet sind, der-
art voneinander getrennt, dass die Behandlungs-
manschette vollständig geöffnet werden kann. An-
schließend werden die Befestigungsmittel der Erwei-
terungsmanschette an die Verschlussmittel der Be-
handlungsmanschette angeordnet, so dass insbe-
sondere der Umfang eines Beinbereiches der Be-
handlungsmanschette wesentlich vergrößert ist. So-
mit finden auch volumenintensive Körperbereiche ei-
nes Patienten in der Behandlungsmanschette Platz.

[0032] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft,
wenn die Befestigungsmittel beabstandet von um-
laufenden Rändern der Erweiterungsmanschette an
der Erweiterungsmanschette und/oder der eigentli-
chen Behandlungsmanschette angeordnet sind. Dies
bedeutet, dass die Befestigungsmittel nicht direkt
am Rand der Erweiterungsmanschette angeordnet
sind, sondern dass die Befestigungsmittel zumindest
an einer des Patienten zugewandten Seite der Er-
weiterungsmanschette von Bereichen, insbesondere
von druckaufbauenden Mitteln der Erweiterungsman-
schette, überlappt werden. Hierdurch ist zum einen
die Gefahr verringert, dass im Bereich der Schnitt-
stelle „Befestigungsmittel/Verschlussmittel” Gebiete
vorliegen, in denen keine druckaufbauenden Mittel
vorgesehen sind, die also dementsprechend wäh-
rend der Behandlung druckfrei wären. Darüber hin-
aus wird insbesondere beim Verschließen, aber auch
beim Öffnen der Behandlungsmanschette vorteilhaf-
ter Weise vermieden, dass weder Befestigungsmit-
tel noch Verbindungsmittel unmittelbar in Hautkon-
takt mit einem Patienten kommen, so dass die Gefahr
von Hautquetschungen während der Kommunikation
der Befestigungsmittel der Erweiterungsmanschette
und der Verschlussmittel der Behandlungsmanschet-
te ausgeschlossen ist.

[0033] In der Praxis hat es sich herausgestellt, dass
es vorteilhaft ist, wenn die Befestigungsmittel wenigs-
tens 5 mm oder wenigstens 10 mm, vorzugsweise
wenigstens 30 mm, von umlaufenden Rändern der
Erweiterungsmanschette an der Erweiterungsman-
schette angeordnet sind. Insbesondere, wenn die Be-
festigungsmittel von den umlaufenden Rändern um
ca. 30 mm zurückliegen, können die Übergänge von
der Behandlungsmanschette zu der Erweiterungs-
manschette besonders problemlos bereitgestellt wer-
den. Durch das Zurückliegen der Befestigungsmit-
tel, insbesondere um 30 mm, können zwischen den
Befestigungsmitteln und der Innenseite der Erweite-
rungsmanschette bzw. der Haut eines Patienten vor-
teilhafter Weise baulich besonders einfach Druck auf-
bauende Mittel derart angeordnet werden, dass eine
Tunnelbildung zwischen den Befestigungsmitteln und
dem Patienten vermieden wird. Hierdurch wird insbe-
sondere auch in den Bereichen der Befestigungsmit-

tel eine gute Beaufschlagung mit Druck gewährleis-
tet.

[0034] Damit bei einem Einsatz einer Erweiterungs-
manschette die Variabilität der Behandlungsman-
schette zusätzlich noch erweitert wird, sieht eine vor-
teilhafte Ausführungsvariante vor, dass die Erweite-
rungsmanschette einen Grundkörper aufweist, der
entlang seiner Längsachse einen veränderten Quer-
schnitt aufweist. Beispielsweise ist die Erweiterungs-
manschette an einem Ende derart verjüngt, dass
sie zu diesem Ende hin im Wesentlichen spitz zu-
läuft. Dies hat den Vorteil, dass mittels der Erweite-
rungsmanschette der Innendurchmesser eines Bein-
bereiches der Behandlungsmanschette entlang sei-
ner Längsachse nicht durch einen gleichmäßigen Be-
trag vergrößert wird, sondern das die Durchmesser-
vergrößerung zusätzlich variiert werden kann.

[0035] Dies ist vorteilhaft, da es oftmals notwendig
ist, dass die Behandlungsmanschette insbesondere
im Bereich der Oberschenkel um einen wesentlich
größeren Betrag erweitert werden muss, als dies im
Bereich des Unterschenkels erforderlich ist.

[0036] Derartige Erweiterungsmanschetten sind je-
doch nicht nur auf einseitig spitz zulaufende Grund-
körper beschränkt. Vielmehr können sie je nach An-
wendungsfall beispielsweise an beiden Enden spitz
zulaufen oder in Richtung ihrer größten Längserstre-
ckung bauchig ausgeformt sein.

[0037] In diesem Zusammenhang sei der Vollstän-
digkeit halber erwähnt, dass eine Erweiterungsman-
schette nicht nur an Verschlussmittel der Behand-
lungsmanschette angeordnet werden kann, sondern
dass darüber hinaus Erweiterungsmanschetten vor-
teilhafter Weise auch an Verbindungsmittel und/oder
Haltemittel der Behandlungsmanschette angeordnet
werden können. Insbesondere durch ein Anordnen
einer Erweiterungsmanschette an Haltemittel einer
Behandlungsmanschette wird der Innendurchmesser
im Hüftbereich der Behandlungsmanschette baulich
besonders einfach erweitert.

[0038] Es versteht sich, dass vorliegend die Verbin-
dungsmittel, die Verschlussmittel, die Befestigungs-
mittel und/oder die Haltemittel durch eine Vielzahl
an Einrichtungen realisiert sein können, wie etwa
durch Knöpfe, Klammern, Magnetstreifen usw. Um
das Anordnen unterschiedlicher Teile oder Berei-
che der Behandlungsmanschette sowie das Anord-
nen der Erweiterungsmanschette als auch das Öff-
nen oder Verschließen der Behandlungsmanschette
bzw. Teile oder Bereiche davon baulich besonders
einfach zu realisieren, ist es vorteilhaft, wenn Ver-
bindungsmittel, Verschlussmittel, Befestigungsmittel
und/oder Haltemittel Reißverschlüsse und/oder Klett-
verschlüsse aufweisen.
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[0039] Um den Behandlungserfolg der vorliegen-
den Behandlungsmanschette durch das Einsetzen
einer Erweiterungsmanschette nicht zu verringern,
ist es vorteilhaft, wenn die Erweiterungsmanschet-
te zumindest mehr als ein druckaufbauendes Mit-
tel aufweist. Es hat sich gezeigt, dass es sich be-
sonders vorteilhaft auf das Entstauungsergebnis aus-
wirkt, wenn die Erweiterungsmanschette gegenüber
der Behandlungsmanschette, an welche die Erwei-
terungsmanschette angeordnet ist, idealer Weise ei-
ne gleiche Anzahl an Druckkammern aufweist, die
einen im Wesentlichen ähnlichen Druckaufbauver-
lauf ermöglichen, wie er bei einer Behandlungsman-
schette realisiert ist, an welche keine Erweiterungs-
manschette angeordnet ist. Um einen ausreichend
guten Druckaufbau im Bereich einer Erweiterungs-
manschette zu erreichen, reicht es jedoch auch un-
ter Umständen schon aus, wenn die Erweiterungs-
manschette eine einzelne in vielen Unterkammern
unterteilte Druckkammer aufweist. Derartige Unter-
teilungen bzw. Trennwände können durch bekannte
Methoden, wie beispielsweise Absteppen, Abschwei-
ßen oder auch Abkleben, erzielt werden. Es ist aber
auch möglich, derartige Kammern als reine Futter-
steppung bzw. Steppkammern auszuführen, die zu-
sätzlich nicht mit einer Druckluft beaufschlagt werden
müssen. Hierbei bilden dann beispielsweise die ein-
zelnen Steppkammern einer Erweiterungsmanschet-
te in Zusammenhang mit den dazugeordneten Druck-
kammern der Behandlungsmanschette vorzugswei-
se einen Druckring, der eine Körperbereich eines Pa-
tienten umschließt. Aber auch eine Kombination aus
ausgefütterten Steppkammern und aus mit Luft zu fül-
lenden Kammern ist vorliegend vorteilhaft einsetzbar.

[0040] An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Merk-
male hinsichtlich der Erweiterungsmanschette auch
ohne die übrigen Merkmale der Erfindung hinsichtlich
einer Behandlungsmanschette vorteilhaft sind.

[0041] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn bei ei-
nem anatomisch ausgeformten Fußbereich bzw. bei
einer Stiefelmanschette der anatomisch ausgebau-
te Fußbereich bzw. die Stiefelmanschette einen Soh-
lenbereich ohne druckaufbauende Mittel bzw. mit
durch Zug beanspruchbaren Mittel aufweist. Um den
Tragekomfort eines anatomisch ausgeformten Fuß-
bereiches bzw. einer Stiefelmanschette ohne Quali-
tätsminderung einer Entstauung im Bereich des Fu-
ßes zu erreichen, ist es vorteilhaft, wenn auf die Un-
terseite eines Fußes während der Behandlung kein
Druck unmittelbar durch ein druckaufbauendes Mittel
ausgeübt wird. Vorzugsweise sind stattdessen durch
Zug beaufschlagbare Mittel vorgesehen, die über an
anderer Stelle, beispielsweise im oberen Fußbereich,
wirkende druckaufbauende Mittel mit einem Zug be-
aufschlagt werden, der dann wieder einen Druck auf
die Fußsohle bedingt. Dieses ist jedoch wesentlich
angenehmer als unmittelbar auf die Fußsohle wirken-
de druckaufbauende Mittel und kann darüber hinaus

auch für Knöchel und Zehengelenke entlastend wir-
ken.

[0042] Um den Tragekomfort der Behandlungsman-
schette bzw. Teile davon weiter zu erhöhen, ist es
kumulativ bzw. alternativ vorteilhafter Weise mög-
lich, in Bereichen der Behandlungsmanschette, ins-
besondere in Bereichen der Druck aufbauenden Mit-
tel, Schweißstellen vorzusehen, die eine Kraterbil-
dung insbesondere in der Nähe von Knöchel oder Ze-
hengelenke bewirken, sodass die Behandlungsman-
schette oder Bereiche davon mit der Haut des Pati-
enten nicht oder nur geringfügig unmittelbar in Kon-
takt kommt. Hierdurch ist kumulativ oder alternativ
ein weiteres Instrument zur Druckentlastung bereit-
gestellt, insbesondere im Bereich der Fußsohle. Der-
artige Schweißstellen können beispielsweise durch
eine Schweißung eines Punktes, einer Welle, eines
Striches oder einer sonstig gestalteten Form gebildet
sein.

[0043] Das vorgenannte Verfahren ist vorteilhaft
weitergebildet, wenn beim Entstauen von Körperge-
weben ein Gradientendruck aufgebaut wird. Mit dem
Begriff „Gradientendruck” ist ein Druckaufbau wäh-
rend der Behandlung zu verstehen, bei dem der
Druck innerhalb der Behandlungsmanschette ausge-
hend von einem unteren Bereich der Behandlungs-
manschette zu einem oberen Bereich der Behand-
lungsmanschette im Wesentlichen stetig abnimmt.
Idealer Weise ist hierbei der Druck zu jedem Zeit-
punkt der Behandlung im unteren Bereich der Be-
handlungsmanschette größer als im oberen Bereich
der Behandlungsmanschette, so dass ein idealer
Druckanstieg bzw. vom Fußbereich der Behand-
lungsmanschette bis zum Hüftbereich der Behand-
lungsmanschette vorliegt.

[0044] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften
vorliegender Erfindung werden anhand nachfolgen-
der Erläuterungen anliegender Zeichnungen be-
schrieben, in welcher beispielhaft Behandlungsman-
schetten dargestellt sind.

[0045] Es zeigt die

[0046] Fig. 1 schematisch eine perspektivische An-
sicht einer Behandlungsmanschette,

[0047] Fig. 2 schematisch die Behandlungsman-
schette aus Fig. 1 in eine erste Hälfte und in eine
zweite Hälfte getrennt,

[0048] Fig. 3 schematisch eine perspektivische An-
sicht einer weiteren Behandlungsmanschette in Form
einer Radlerhose in Kombination mit einer daran an-
ordenbaren Stiefelmanschette,
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[0049] Fig. 4 schematisch eine perspektivische An-
sicht eines Beinbereichs und der daran angeordne-
ten Stiefelmanschette der Radlerhose aus der Fig. 3,

[0050] Fig. 5 schematisch eine Ansicht eines Bein-
bereichs und eines anatomisch ausgeformten Fuß-
bereichs einer Behandlungsmanschette mit sich
überlappenden Druckkammern,

[0051] Fig. 6 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Schnittes A-A durch den anatomisch ausgeform-
ten Fußbereichs aus der Fig. 5,

[0052] Fig. 7 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Schnittes B-B durch den anatomisch ausgeform-
ten Fußbereich aus der Fig. 5,

[0053] Fig. 8 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Schnittes C-C durch den anatomisch ausgeform-
ten Fußbereich aus der Fig. 5,

[0054] Fig. 9 schematisch die Behandlungsman-
schette nach Fig. 5 als Schnittmuster,

[0055] Fig. 10 schematisch eine Ansicht auf ei-
ne Fußbereichssohle des anatomisch ausgeformten
Fußbereichs aus der Fig. 9 in einem geschlossenen
Zustand,

[0056] Fig. 11 schematisch eine Ansicht einer Erwei-
terungsmanschette mit einer Vielzahl an Druckkam-
mern,

[0057] Fig. 12 schematisch eine Seitenansicht der
Erweiterungsmanschette aus der Fig. 11 und

[0058] Fig. 13 schematisch einen Querschnitt durch
einen Beinbereich einer Behandlungsmanschette, an
welchem eine Erweiterungsmanschette angeordnet
ist.

[0059] Die in der Fig. 1 gezeigte Behandlungsman-
schette 1 weist eine rechte Hälfte 2, eine linke Hälfte 3
sowie eine Vorderseite 4 und eine Rückseite 5 auf Die
rechte Behandlungsmanschettenhälfte 2 und die lin-
ke Behandlungsmanschettenhälfte 3 sind durch ein
Haltemittel 6 miteinander verbunden. Das Haltemit-
tel 6 ist in diesem Ausführungsbeispiel ein Reißver-
schluss, der es ermöglicht, die rechte Behandlungs-
manschettenhälfte 2 von der linken Behandlungs-
manschettenhälfte 3 vollständig zu trennen. Dadurch,
dass die Behandlungsmanschettenhälfte 2 vollstän-
dig von der Behandlungsmanschettenhälfte 3 trenn-
bar ist, ist die Behandlungsmanschette 1 im Be-
reich des Haltemittels 6 besonders schnell und ein-
fach durch eine Erweiterungsmanschette 480 (siehe
Fig. 11) erweiterbar.

[0060] Darüber hinaus weist die Behandlungsman-
schette 1 einen Hüftbereich 7, einen Schrittbereich 8,

einen rechten Beinbereich 9 und einen linken Bein-
bereich 10, wobei jeder der Beinbereiche 9 und 10
einen Oberschenkelbereich 11, einen Unterschenkel-
bereich 12 sowie einen Fußbereich 13, aufweist, so
dass ein Patient, der mit der Behandlungsmanschette
1 behandelt wird, im Bereich seiner Hüfte, im Bereich
seines Schrittes, in seinem Leistenbereich und in
seinen Oberschenkeln, seinen Unterschenkeln und
seinen Fußbereichen mit einem Druck beaufschlagt
wird. Der Oberschenkelbereich 11, der Unterschen-
kelbereich 12 und der Fußbereich 13 sind in dieser
Darstellung beispielhaft nur anhand des linken Bein-
bereichs 10 beziffert.

[0061] Die Behandlungsmanschette 1 endet zum ei-
nen an einer oberen Hüftbereichsseite 14, an welcher
die Behandlungsmanschette 1 eine Hauptöffnung 15
des Hüftbereiches 7 aufweist. Die Behandlungsman-
schette 1 endet darüber hinaus jeweils an den unte-
ren Enden 16 bzw. 17 des rechten Beinbereichs 9
bzw. des linken Beinbereichs 10.

[0062] Der Hüftbereich 7, der Schrittbereich 8, der
rechte Beinbereich 9, der linke Beinbereich 10 mit
ihren Oberschenkelbereichen 11, ihren Unterschen-
kelbereichen 12 und ihren Fußbereichen 13 weisen
Druckkammern 351 auf (hier nicht explizit beziffert,
siehe jedoch Fig. 5), die jeweils einzeln mit Luft ge-
füllt werden können. Hierdurch ist das Volumen die-
ser Druckkammern variabel einstellbar und die Be-
handlungsmanschette 1 kann durch diese Druckkam-
mern 351 hinsichtlich ihres umgebenden Volumens
variiert, also vergrößert bzw. verkleinert, werden.

[0063] An der Vorderseite 4 weist die Behandlungs-
manschette 1 zum einen ein rechtes Verschlussmittel
18 und zum anderen ein linkes Verschlussmittel 19
auf. Sowohl das rechte Verschlussmittel 18 als auch
das linke Verschlussmittel 19 ist durch einen Reiß-
verschluss gebildet, wobei das rechte Verschlussmit-
tel 18 ausgehend von der oberen Hüftbereichssei-
te 14 bis zum unteren Ende 16 des rechten Beinbe-
reiches 9 geöffnet werden kann. Dementsprechend
kann auch das linke Verschlussmittel 19 ausgehend
von der oberen Hüftbereichsseite 14 bis zu dem un-
teren Ende 17 des linken Beinbereichs 10 vollstän-
dig geöffnet werden. Mittels der rechten Verschluss-
mittel 18 und der linken Verschlussmittel 19 ist ein
Ein- und Aussteigen eines Patienten in die Behand-
lungsmanschette 1 wesentlich erleichtert. Hierbei ist
dieses Aussteigen insbesondere auch gegenüber be-
kannten Hosenmanschetten mit seitlichen Reißver-
schlüssen wesentlich einfacher, so dass derartige
Verschlussmittel, die vorne an der Manschette ange-
ordnet sind, auch unabhängig von den übrigen Merk-
malen vorteilhaft sind.

[0064] Dadurch, dass sowohl das Haltemittel 6 als
auch das rechte Verschlussmittel 18 und das linke
Verschlussmittel 19 ausgehend von der oberen Hüft-
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bereichsseite 14 geöffnet werden können, werden im
Hüftbereich 7 gleichzeitig drei Druckentlastungsmittel
bereitgestellt, worüber der Druck im Bereich der Hüf-
te eines Patienten individuell und unabhängig dem
Druckaufbau in den Druckkammern 351 der Behand-
lungsmanschette 1 einstellbar ist. Insbesondere kann
ein Patient diese Druckentlastungsmittel bequem er-
reichen, wenn ihm der Druck zu groß wird, da diese
an der Oberseite bzw. an der Vorderseite 4 der Be-
handlungsmanschette 1 leicht zugänglich angeord-
net sind. Somit stellen das Haltemittel 6, das rech-
te Verschlussmittel 18 und das linke Verschlussmittel
19 jeweils für sich ein Druckentlastungsmittel dar. Es
versteht sich, dass unabhängig davon weitere Druck-
entlastungsmittel an der Behandlungsmanschette 1
vorgesehen werden können.

[0065] Ein baulich anderes Druckentlastungsmittel
weist die Behandlungsmanschette 1 sowohl in ihrem
rechten Beinbereich 9 als auch in ihrem linken Bein-
bereich 10 auf, da die Fußbereiche 13 anatomisch
ausgeformt sind, wodurch sowohl der rechte Beinbe-
reich 9 als auch der linke Beinbereich 10 jeweils für
sich eine Vorderfußentlastung darstellen. Hierdurch
kann während der Behandlung mit der Behandlungs-
manschette 1 der Fuß bzw. die Füße eines Patienten
in einer entspannten und im Wesentlichen zwangs-
freien Lage gehalten werden. Somit ist die Behand-
lung mit der vorliegenden Behandlungsmanschette 1
wesentlich angenehmer für einen Patienten durchzu-
führen.

[0066] Es versteht sich, dass gegebenenfalls sowohl
mit dem rechten Verschlussmittel 18 als auch mit
dem linken Verschlussmittel 19 in den Fußbereichen
13 ebenfalls ein Druckentlastungsmittel bzw. eine Art
Vorderfußentlastung geschaffen werden kann, wenn
sowohl das rechte Verschlussmittel 18 als auch das
linke Verschlussmittel 19 ausgehend von dem unte-
ren Ende 16 bzw. 17 geöffnet werden kann. Hier-
durch kann eine ähnliche Druckentlastung im Bereich
eines Vorderfußes eines Patienten realisiert werden
wie im Hüftbereich 7.

[0067] Werden das Haltemittel 6, das rechte Ver-
schlussmittel 18 und das linke Verschlussmittel 19
vollständig geöffnet, sind die rechte Behandlungs-
manschettenhälfte 2 und die linke Behandlungsman-
schettenhälfte 3 der vorliegenden Behandlungsman-
schette 1 vollständig voneinander getrennt (verglei-
che Schnittmuster in der Fig. 2). Die rechte Behand-
lungsmanschettenhälfte 2 weist hierbei eine erste
Haltemittelbauteilgruppe 20 des Haltemittels 6 auf,
wohingegen die linke Behandlungsmanschettenhälf-
te 3 eine zweite Haltemittelbauteilgruppe 21 des Hal-
temittels 6 aufweist. Hierdurch lassen sich insbeson-
dere Reinigungsarbeiten leichter durchführen.

[0068] Die in der Fig. 3 gezeigte Radlerhosenman-
schette 101 hat sowohl einen Hüftbereich 107, einen

Schrittbereich 108 sowie einen rechten Beinbereich
109 als auch einen linken Beinbereich 110. Sowohl
der Hüftbereich 107, der Schrittbereich 108 und der
rechte Beinbereich 109 als auch der linke Beinbe-
reich 110 sind mit Mitteln zum Entstauen von Körper-
gewebe versehen, so dass ein Patient, der mit der
Radlerhosenmanschette 101 behandelt wird, im Be-
reich seiner Hüfte, im Bereich seines Schrittes, in sei-
nem Leistenbereich und in seinen Oberschenkeln mit
einem Druck beaufschlagt wird, so dass mit der Be-
handlung der vorliegenden Radlerhosenmanschette
101 insbesondere ein Entstauen von Ödemen im
Bereich der Beine bzw. von Oberschenkelkörperge-
webe erreicht wird. Sowohl der rechte Beinbereich
109 als auch der linke Beinbereich 110 sind bei die-
sem Ausführungsbeispiel mit Verbindungsmittel 130
(hier nur exemplarisch im linken Beinbereich 110 dar-
gestellt) versehen, so dass optional Beinverlänge-
rungen bzw. Stiefelmanschetten angebracht werden
können.

[0069] Die Verbindungsmittel 130 weisen in diesem
Ausführungsbeispiel einen ersten Reißverschluss-
ring 131, einen zweiten Reißverschlussring 132 und
einen dritten Reißverschlussring 133 auf. Der erste
Reißverschlussring 131 ist weniger weit von einem
Oberschenkelbereichsende 134 beabstandet als der
zweite Reißverschlussring 132, wobei der zweite
Reißverschlussring 132 weniger beabstandet von
dem Oberschenkelbereichsende 134 ist als der dritte
Reißverschlussring 133. Durch die unterschiedlichen
Abstände zwischen dem Oberschenkelbereichsende
134 und den jeweiligen Reißverschlussringen 131,
132 und 133 ist eine Art Beinlängenverstellung hin-
sichtlich der Radlerhosenmanschette 101 geschaf-
fen.

[0070] Die einzelnen Reißverschlussringe 131, 132
und 133 sind hierbei derart an den jeweiligen rech-
ten Beinbereich 109 und dem linken Beinbereich
110 angeordnet, dass ein Stiefelmanschettenverbin-
dungsmittel 135 einer Stiefelmanschette 136 entwe-
der mit dem ersten. Reißverschlussring 131, mit dem
zweiten Reißverschlussring 132 oder mit dem dritten
Reißverschlussring 133 des Verbindungsmittels 130
der Radlerhosenmanschette 101 kommuniziert.

[0071] Es versteht sich, dass die Verbindungsmittel
130 auch weniger oder mehr Verschlussringe aufwei-
sen können, sodass hierdurch die Variabilität der vor-
liegenden Radlerhosenmanschette 101 in geeigneter
Weise an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst
werden kann.

[0072] Ist die Stiefelmanschette 136 an der Radler-
hosenmanschette 101 befestigt, wird die Radlerho-
senmanschette 101 an sich zu einer Behandlungs-
manschette 1 gemäß des Ausführungsbeispiels nach
der Fig. 1 mit einem anatomisch ausgeformten Fuß-
bereich 13 (siehe Fig. 1) umfunktioniert bzw. erwei-
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tert, so dass die Radlerhosenmanschette 101 sowohl
einen rechten erweiterten Beinbereich (hier nicht ge-
zeigt) als auch einen linken erweiterten Beinbereich
210 (siehe Fig. 4) mit einem Radlerhosenmanschet-
tenbeinbereich 110 und einer Stiefelmanschette 136
aufweist. Die Stiefelmanschette 136 ist in diesem
Ausführungsbeispiel derart an dem rechten Beinbe-
reich 109 bzw. an dem linken Beinbereich 110 der
Radlerhosenmanschette 101 angeordnet, dass die
Außenseite 137 des jeweiligen Beinbereiches 109
bzw. 110 an die Innenseite (hier nicht dargestellt)
der Stiefelmanschette 136 grenzt. Hierdurch ist ein
Einstieg in die Radlerhosenmanschette 101 insbe-
sondere im Verknüpfungsbereich 240 wesentlich er-
leichtert, da der jeweilige Beinbereich 109 bzw. 110
der Radlerhosenmanschette 101 die Innenseite der
jeweiligen Stiefelmanschette 136 derart überlappt,
dass beim Einsteigen in die Radlerhosenmanschet-
te 101 mit der daran angeordneten Stiefelmanschette
136 ein „Hängen bleiben” an der Stiefelmanschette
136 im Verknüpfungsbereich 240 beispielsweise mit
einem Fuß eines Patienten nahezu ausgeschlossen
ist. Es versteht sich, dass eine derartige Radlerho-
senmanschette 101 auch ohne die Verbindungsmit-
tel 130 vorteilhaft für eine Oberschenkel- bzw. Schrit-
tentstauung genutzt werden kann. Insbesondere kön-
nen Stiefelmanschetten auch ohne derartige Verbin-
dungsmittel 130 ergänzend vorgesehen sein.

[0073] Der beispielhaft in der Fig. 5 gezeigte rechte
Beinbereich 309 hat sowohl einen Oberschenkelbe-
reich 311, einen Unterschenkelbereich 312 als auch
einen Fußbereich 313. In dem Beinbereich 309 ist
schematisch ein Bein 350 eines Patienten (hier nicht
näher gezeigt) dargestellt. Der rechte Beinbereich
309 umfasst eine Vielzahl an Druckkammer 351, die
ringförmig in dem rechten Beinbereich 309 eingear-
beitet sind, wobei die Druckkammern 351 so zueinan-
der angeordnet sind, dass sie sich mehr oder weniger
zumindest teilweise überlappen. Durch die Vielzahl
der überlappenden Druckkammern 351 kann inner-
halb des rechten Beinbereichs 309 ein Druckgradient
352 aufgebaut werden, so dass sich ein Druck ausge-
hend vom Fußbereich 313 über den Unterschenkel-
bereich 312, den Oberschenkelbereich 311 bis in den
Schrittbereich 8 und den Hüftbereich 7 (siehe Fig. 1)
derart verteilt, dass im Fußbereich 313 der größte
Druck auf den Patienten ausgeübt wird, wohingegen
im Hüftbereich 7 der niedrigste Druck auf den Patien-
ten ausgeübt wird. Vorteilhafter Weise können hier-
bei die Druckkammern 351 individuell einzeln ange-
steuert werden.

[0074] Der rechte Beinbereich 309, insbesondere
der Fußbereich 313 ist hierbei derart geformt, dass
der Fuß des Patienten in einer nahezu zwangsfreien,
natürlich Lage gehalten werden kann, so dass auch
während der Behandlung das Bein 350, insbesonde-
re im Vorderfußbereich 354, nicht überstreckt ist.

[0075] Werden die Druckkammern 351 aktiviert, ver-
größert sich das Volumen jeder Druckkammer 351,
so dass das dargestellte Bein 350 allseitig mit einem
Druck beaufschlagt wird. Im Bereich der Linie A-A lie-
gen deshalb die dort angeordneten Druckkammern
355 und 356 derart eng aneinander, dass sie im We-
sentlichen den kompletten Querschnitt des rechten
Beinbereiches 309 im Fußbereich 313 im Wesentli-
chen vollständig verschließen (siehe Fig. 6).

[0076] Entlang der Linie B-B sind bereits die Zehen
355 des Patienten angeordnet, so dass die im Be-
reich der Linie B-B angeordneten Druckkammern 358
und 359 nicht mehr komplett aneinander angrenzen,
sondern den Fuß 353 im Bereich der Zehen 357 um-
schließen (siehe Fig. 7).

[0077] Entlang der Linie C-C umschließen die dort
vorhandenen Druckkammern 360 und 361 den Fuß
353 in einem Bereich hinter den Zehen (siehe Fig. 8).

[0078] Der rechte Beinbereich 309 umfasst einen
Beinbereichsmantel 362, an welchem die Vielzahl
an Druckkammern 351 angeordnet ist. Der rechte
Beinbereich 309 hat an seinem Bereichsmantel 362
ein Verschlussmittel 318, worüber der Beinbereichs-
mantel 362 in eine erste Druckkammernhälfte 363
und in eine zweite Druckkammernhälfte 364 trennbar
ist. Die erste Druckkammernhälfte 363 umfasst bei-
spielsweise die hier sichtbaren Druckkammern 355,
358 und 360, während die zweite Druckkammernhälf-
te 364 die hier sichtbaren Druckkammern 356, 359
und 361 umfasst. Der rechte Beinbereich 309 um-
fasst darüber hinaus im Fußsohlenbereich 365 des
Fußbereiches 313 keine Druckkammern 351, son-
dern im Wesentlichen einen druckkammernfreien Be-
reich 366, so dass der Fuß 353 im Bereich der Fuß-
sohle 365 nicht mit zusätzlichen druckaufbauenden
Mitteln gereizt wird (siehe Fig. 8 und Fig. 10).

[0079] Insbesondere die beiden miteinander kom-
munizierenden Druckkammern 358 und 359 (siehe
Fig. 7) bilden im Bereich der Fußsohle 365 des rech-
ten Beinbereichs unter dem Fuß 353 des Patienten
durch den druckkammerfreien Bereich 366 eine Art
Wulst, mit welchern das Gewebe an der Unterseite
des Fußes 353 belastet wird. Somit wird an der Un-
terseite des Fußes 353 auch ohne dort vorhandene
Druckkammern 351 ein Druck aufgebaut. Dies ge-
schieht dort aber wesentlich angenehmer als mit voll-
flächig vorgesehenen Druckkammern 351. Anstelle
der Druckkammern 351 sind im Bereich der Fuß-
sohle 365 mit Zug beaufschlagte Mittel vorgesehen,
die den druckkammerfreien Bereich 366 bilden. Wäh-
rend der Beinbereich 309 im druckkammerfreien Be-
reich 366 vorzugsweise vernäht ist, wird der Beinbe-
reich 309 an seiner Vorderseite 4 (siehe Fig. 1) an-
sonsten mit den bereits im Zusammenhang der Be-
handlungsmanschette 1 beschriebenen Verschluss-
mitteln 18 bzw. 19 verschlossen.
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[0080] Die in den Fig. 11 und Fig. 12 illustrierte Er-
weiterungsmanschette 480 hat einen ersten Endbe-
reich 481 und einen zweiten Endbereich 482. Die
Erweiterungsmanschette 480 ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel der Art geformt, dass sie ausgehend
von dem ersten Endbereich 481 zu dem zweiten End-
bereich 482 spitz zuläuft. Hierdurch kann eine Be-
handlungsmanschette 1 (siehe beispielsweise Fig. 1)
unterschiedlich groß erweitert werden. Um die Erwei-
terungsmanschette 480 an eine Behandlungsman-
schette 1 anordnen zu können, weist die Erweite-
rungsmanschette 480 erste linke Befestigungsmittel
483 und zweite rechte Befestigungsmittel 484 auf.
Die Befestigungsmittel 483 und 484 sind so ausge-
bildet, dass sie beispielsweise mit dem rechten Ver-
schlussmittel 18 bzw. mit dem linken Verschlussmittel
19 der Behandlungsmanschette 1 (siehe Fig. 1) kom-
munizieren können, so dass die Erweiterungsman-
schette 480 sowohl an dem rechten Beinbereich 9 als
auch an dem linken Beinbereich 10 an der Behand-
lungsmanschettenvorderseite 4 angeordnet werden
kann. Um einen besonders guten Druckaufbau ge-
genüber zu entstauenden Körpergeweben eines Pa-
tienten aufbauen und insbesondere einen Druckgra-
dienten bereitstellen zu können, weist die Erweite-
rungsmanschette 480 in diesem Ausführungsbeispiel
eine Vielzahl an Druckkammern 485 (siehe Fig. 12,
hier nur exemplarisch beziffert) auf.

[0081] Die Erweiterungsmanschette 480 kann, wie
nach Fig. 13 dargestellt, beispielsweise in einem
Beinbereich 510 angeordnet sein. Hierbei kommu-
nizieren die Befestigungsmittel 483 mit einer ersten
Verschlussmittelbauteilgruppe 590 und die Befesti-
gungsmittel 484 mit einer zweiten Verschlussmittel-
bauteilgruppe 591. Je nach konkretem Anwendungs-
fall, beispielsweise im Hüftbereich oder als Verlän-
gerung zwischen Radlerhosenmanschette und Stie-
felmanschette könne auch andere Formen geeignet
sein. Ebenso müssen nicht zwingend druckaufbau-
ende Mittel bei der Erweiterungsmanschette vorge-
sehen sein, insbesondere wenn benachbarte Teile
der übrigen Manschette einen ausreichenden Druck
aufbauen können, der bis in die Bereiche der Erwei-
terungsmanschette wirkt.

[0082] Die Darstellung nach Fig. 13 zeigt einen
Querschnitt durch den Beinbereich 510, wobei die
erste Seite 481 der Erweiterungsmanschette 480 in
der Papierebene liegt. Demgemäss erstreckt sich die
Erweiterungsmanschette 480 in Richtung des spitzen
Endes 482 in die Papierebene hinein. Somit verjüngt
sich der linke Beinbereich 510 in Richtung eines Fu-
ßes 353 entsprechend der Verjüngung der Erweite-
rungsmanschette 480 stärker als ohne Erweiterungs-
manschette 480.

[0083] Dadurch dass die Befestigungsmittel 483 und
484 nicht unmittelbar an der Umrandung 486 der
Erweiterungsmanschette 480 angeordnet sind, über-

lappen die Druckkammern 485 die Schnittstellen 592
und 593, an welchen die Erweiterungsmanschette
480 an dem linken Beinbereich 510 angeordnet sind.
Vorteilhafter Weise entsteht hierbei im Bereich dieser
Schnittstellen 592 und 593 kein druckbereichsfreies
Gebiet, so dass die Behandlung auch mit einer ein-
gesetzten Erweiterungsmanschette besonders effek-
tiv durchgeführt werden kann.
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Schutzansprüche

1.   Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
ersten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im
Bereich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Ent-
stauen von Körpergewebe im Bereich des Schrittes
und mit weiteren Mitteln zum Entstauen von Körper-
gewebe im Bereich der Beine, insbesondere im Be-
reich der Oberschenkel, bei welcher die vorgenann-
ten Entstauungsmittel dazu geeignet sind, zumindest
temporär eine Druckbelastung auf das zu behan-
delnde Körpergewebe auszuüben, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entstauungsmittel von Körperge-
webe im Bereich der Beine eine Vorderfußentlastung
aufweisen, die eine Manschettenerweiterung im Vor-
derfußbereich aufweist.

2.  Behandlungsmanschette nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Vorderfußerwei-
terung ein anatomisch ausgeformter Fußbereich und/
oder eine Stiefelmanschette vorgesehen ist.

3.   Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
ersten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im
Bereich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Ent-
stauen von Körpergewebe im Bereich des Schrittes
und mit weiteren Mitteln zum Entstauen von Körper-
gewebe im Bereich der Beine, insbesondere im Be-
reich der Oberschenkel, bei welcher die vorgenann-
ten Entstauungsmittel Druckkammern umfassen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckkammern im
Bereich der Beine eine Vorderfußentlastung in Form
einer anatomischen Ausformung aufweisen.

4.   Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
einem Hüftbereich, in welchem erste Druckkammern
angeordnet sind, und Beinbereichen, in welchen wei-
tere Druckkammern angeordnet sind, bei welcher die
Beinbereiche mit Druckkammern versehende Ober-
schenkelbereiche aufweisen, und die Behandlungs-
manschette sowohl an einer ersten Hüftbereichs-
seite an einer Hauptöffnung des Hüftbereiches als
auch an einer der Hüftbereichsseite gegenüberlie-
genden Oberschenkelbereichsseite endet, dadurch
gekennzeichnet, dass die Behandlungsmanschette
einen Schrittbereich aufweist, in welchem zusätzliche
Druckkammern angeordnet sind.

5.  Behandlungsmanschette nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Behandlungsman-
schette einen mit Druckkammern versehenden Un-
terschenkelbereich umfasst, wobei dann die Be-
handlungsmanschette an einer der Hüftbereichssei-
te gegenüberliegenden Unterschenkelbereichsseite
endet.

6.    Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behandlungsmanschette einen mit Druckkammern

versehenen, anatomisch ausgeformten Fußbereich
umfasst.

7.   Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
ersten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im
Bereich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Ent-
stauen von Körpergewebe im Bereich des Schrittes
und mit weiteren Mitteln zum Entstauen von Kör-
pergewebe im Bereich der Beine, insbesondere im
Bereich der Oberschenkel, bei welcher die vorge-
nannten Entstauungsmittel dazu geeignet sind, zu-
mindest temporär eine Druckbelastung auf das zu be-
handelnde Körpergewebe auszuüben, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Oberschenkelbereich der Be-
handlungsmanschette und ein Unterschenkelbereich
der Behandlungsmanschette bzw. ein Fußbereich
der Behandlungsmanschette untereinander sowie an
dem Hüftbereich der Behandlungsmanschette fest
aber lösbar anordenbar sind.

8.    Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behandlungsmanschette oder Bereiche davon Ver-
bindungsmittel und/oder Verschlussmittel aufweisen,
worüber Teile oder Bereiche der Behandlungsman-
schette lösbar miteinander verbunden sind.

9.    Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behandlungsmanschette eine Vorderseite und eine
Rückseite aufweist, wobei an der Vorderseite Ver-
schlussmittel angeordnet sind.

10.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behandlungsmanschette eine erste Hälfte und eine
zweite Hälfte aufweist, welche derart durch Haltemit-
tel miteinander verbunden sind, dass die beiden Be-
handlungsmanschettenhälften vollständig voneinan-
der trennbar sind.

11.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungsmanschette im oberen Bereich ihrer
Vorderseite Druckentlastungsmittel aufweist.

12.  Manschette zum Behandeln von Ödemen mit
ersten Mitteln zum Entstauen von Körpergewebe im
Bereich der Hüfte, mit zusätzlichen Mitteln zum Ent-
stauen von Körpergewebe im Bereich des Schrittes
und mit weiteren Mitteln zum Entstauen von Körper-
gewebe im Bereich der Beine, insbesondere im Be-
reich der Oberschenkel, bei welcher die vorgenann-
ten Entstauungsmittel dazu geeignet sind, zumindest
temporär eine Druckbelastung auf das zu behandeln-
de Körpergewebe auszuüben, dadurch gekennzeich-
net, dass die Behandlungsmanschette eine Erweite-
rungsmanschette umfasst.
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13.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erweiterungs-
manschette Befestigungsmittel aufweist, die an Ver-
schlussmittel der Behandlungsmittel fest aber lösbar
anordenbar sind.

14.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungsmittel beabstandet von umlaufenden
Rändern der Erweiterungsmanschette an der Erwei-
terungsmanschette angeordnet sind.

15.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Befestigungsmittel wenigstens 5 mm oder wenigs-
tens 10 mm, vorzugsweise 30 mm, von umlaufenden
Rändern der Erweiterungsmanschette an der Erwei-
terungsmanschette angeordnet sind.

16.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erweiterungsmanschette einen Grundkörper auf-
weist, der entlang seiner Längsachse einen verän-
derten Querschnitt aufweist.

17.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erweiterungsmanschette zumindest mehr als ein
druckaufbauendes Mittel aufweist.

18.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass Ver-
bindungsmittel, Verschlussmittel, Befestigungsmittel
und/oder Haltemittel der Behandlungsmanschette,
Reißverschlüsse und/oder Klettverschlüsse aufwei-
sen.

19.  Behandlungsmanschette nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungsmanschette einen anatomisch aus-
geformten Fußbereich bzw. eine Stiefelmanschette
umfasst, wobei der Fußbereich bzw. die Stiefelman-
schette einen Sohlenbereich ohne druckaufbauende
Mittel bzw. mit durch Zug beanspruchbaren Mittel auf-
weist.

20.  Manschette zum Behandeln von Ödemen bis
in den Hüftbereich, gekennzeichnet durch Druckkam-
mern mit einem anatomisch ausgeformten Fußbe-
reich.

21.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fußbereich einen
Sohlenbereich ohne druckaufbauende Mittel und/
oder einen Sohlenbereich mit durch Zug beanspruch-
baren Mittel aufweist.

22.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 20
oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Fußbe-

reich und der Hüftbereich über Verbindungsmittel mit-
einander verbunden sind.

23.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 20
oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Fußbe-
reich und der Hüftbereich nicht über Verbindungsmit-
tel miteinander verbunden sind.

24.  Manschette zum Behandeln von Ödemen bis
in den Hüftbereich, gekennzeichnet durch einen Stie-
felbereich, der einen mit Druckkammern versehenen,
anatomisch ausgeformten Fußbereich umfasst.

25.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stiefelmanschet-
te einen Sohlenbereich ohne druckaufbauende Mit-
tel und/oder des Sohlenbereich mit durch Zug bean-
spruchbaren Mittel aufweist.

26.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 24
oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Stie-
felmanschette und der Hüftbereich über Verbin-
dungsmittel miteinander verbunden sind.

27.    Behandlungsmanschette nach Anspruch 24
oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Stie-
felmanschette und der Hüftbereich nicht über Verbin-
dungsmittel miteinander verbunden sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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